
Gemeinde Lauchringen

Landkreis Waldshut
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BEBAUUNGSVORSCHRIFTEN

zum Bebauungsplan "Auf dem Ibrunnenbuck

#&« ^/^
Rechtsgrundlagen

§§1 - 2 a, 8 und 9 des Bundesbaugesetzes(BBaug) i. d. F. der Be
kanntmachungvom 18. August 1976 (BGBl. I, S. 2256), geändert durch
Gesetz vom 3. Dezember 1976 (BGBl. I, S. 3281 und vom 6.Juli 1979
(BGBl. I, S. 949).
§§1-23der Verordnung über die baulicheNutzung der Grundstücke
(Baunutzungsverordnung- SauNVO 1977) i. d. F. der Bekanntmachung
vom 15. September1977 (BGBI.I, S. 1763).
§§1-3 der Verordnungüber die Ausarbeitung derBauleitpläne und
die Darstellung des Planinhalts (PLanzeichenverordnung1981 - Planz.V 81)
vom 30. Juli 1981 (BGBl. I, S. 833).
§§ 3, 13, 73und 74 der Landesbauordnung fürBaden - Württemberg
(L30) i. d. F. der Bekanntmachungvom 28. Nobember 1983 (GBl. S. 770)

PlanungsrechtlicheFestsetzungen

§ 1 Art der baulichen Nutzung

Das Planungsgebietist als allgemeinesWohngebiet (WA)
(§ 4 BauNVO) festgesetzt.

Ausnahmen(§ 4 (§) BauNVO)

(1) Ausnahmensind gemäß § 1 (6) BauNVO nicht
zulässig.

Nebenanlagen

(1) Anlagen der Außenwerbungund Schaukästensind
ausnahmsweisenur am Ort ihrer Leistung zulässig.

(2) Nebenanlagenim Sinne des § 14 (2) BauNVO sind
als Ausnahme zulässig.

ZulässigesMaß der baulichen Nutzung

Die Höchstwerteder Grund- und Geschoßflächenzahlen
sind durch Eintragung im zeichn. Teil, Plan 1.1, festge
setzt.
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§ 5 Garagen

(1) Der Abstand der Garagen zu öffentlichen Flächen"
muß mind. 2,0 m betragen.

(2) Der Stauraumim Bereich derGarageneinfahrtmuß
mind. 5,50 m bis zuröffentlichen Fläche betragen.

§ 6 ÜberbaubareGrundstücksflächen

Die überbaubarenGrundstücksflächensind im zeichn.
Teil, Plan 1.1, durch Baugrenzenfestgesetzt.

§ 7 Bauweise

Im zeichn. Teil ist die offene Bauweise gem. § 22 (2)
Bau NVO festgesetzt.Es sind nur Einzelhäuserzulässig.
Gemäß § 4BauNVO (4) wird in einem Teilgebiet eine
Beschränkungauf max. zwei Wohnungenvorgenommen
(s. Zeichn. Teil).

§ 8 Anpflanzen von Bäumen

(1) Auf den privaten Grundstücksflächenist neben
Sträuchernund Gehölzen - soweit nicht schon
vorhanden - mindestensein hochstämmiger
standortgerechterBaum zu pflanzen.

BauordnungsrechtlicheGestaltungsvorschriften

§ 9 Gebäude

9.1 Höhenlageder Gebäude

(1) Die Sockelhöheder Gebäudedarf
von der erstellen Straße betragen,

50 cm

-5,0c

(2) Die Traufhöhe kann 3,00 m - 4,50 müber Sockel
höhe betragen.

(3) Die max. Firsthöhe (einschl. übergreifendeDach
flächen) kann 7,00 m - 12,00 m überSockelhöhe
betragen.

9.2 Gebäudeabmessungen

Die max. Haustiefe soll 20,00 m nicht überschreiten.

§ 10 Dächer

(1) Alle Gebäudesind mit einem Satteldachoder
Walmdach zu errichten.
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(2) Die Dachneigungenbetragen 22° - 38°.

(3) Stehende Dachgaupenund Schleppgaupen,sowie^
den Dachfirst übergreifendeDachflächen bis zu
max. 3,50 m Breite und einem stehendenDach
fenster von max. 1,2 m Höhe sindzulässig.

(4) Alle geneigten Dächer sind möglichst mit rot
braunem bis braunem Dacheindeckungsmaterial
einzudecken.

§ 11 Garagen und Stellplätze

(1) FreistehendeGaragen und angebauteGaragen
sind möglichst mit einem Satteldachoder Walm
dach einzudecken.Das Dacheindeckungsmaterial
muß mit dem des Hauptgebäudesübereinstimmen.

§ 12 Grundstücksgestaltung

Notwendige Aufschüttungenund Abgrabungen,soweit
die Planung es erfordert sind auf 1,0 m zu beschränken
und zwischen angrenzendenWohngebäudeabzustimmen.

§ 13 Baugestaltung

(1) Fassadensind in Putz, Holz oder Sichtmauerwerk
auszuführen.Dächer sind mit Dachüberständenvon
mind. 0,60 m auszuführen.

§ 14 Lärmschutzmaßnahmen

Im zeichnerischenTeil sind Freiflächen für evtl. erforderliche
Lärmschutzmaßnahmenvorgesehen.

§ 15 Gemeinschaftsantennenanlage

Sobald eine Gemeinschaftsantennenanlageinstalliert
wird, ist an diese anzuschließen.
Einzel - Dachantennensind dann zu entfernen.

§ 16 Elektrische Anlagen

Die Leitungen für elektrische Energie und Fernmelde
leitungen sind in Erdkabel zu verlegen. Freileitungen
sind nicht zulässig, sofern das Energieversorgungsunter
nehmen die Voraussetzungengeschaffenhat.

Lauchringen,den ] 2. DeZ. 1985

rgermeister)





GemeindeLauchringen

Landkreis Waldshut

Gemäß § 11 in Verbindung mit
§ 6 Abs. 4 des Bundesbaugesetzes
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16. April 1986

SATZUNG

ZUM BEBAUUNGSPLAN "Auf dem Ibrunnenbuck"

Auf Grund der §§ 1 - 2a und8-10 des Bundesbaugesetzesi. d. F. der

Bekanntmachungvom 18. August 1976 (BGBl. I, S.2256), geändertdurch

Gesetz vom 3. Dezember1976 (BGBl. I, S. 3281) und vom 6. Juli 1979

(BGBl. I, S. 949) (BBauG), §§ 3, 13, 73 und 74 der Landesbauordnungfür
Baden - Württemberg (LBO) i. d. F. vom 28. November 1983 (GBl. S. 770)

in Verbindung mit § 4 der Gemeindeordnungfür Baden - WürttembergI.
d. F. der Bekanntmachungvom 3. 10. 1983 (GBl. S. 577, berichtigt S.720)
hat der Gemeinderatam 18.42. 1985 den Bebauungsplan

"Auf dem Ibrunnenbuck" als Satzung beschlossen.

§ 1 Räumlicher Geltungsbereich desBebauungsplanes

Der räumliche Geltungsbereichergibt sich aus denFestsetzungen
im zeichnerischenTeil (§ 2, Ziffer a, Plan 1.1).

§ 2 Bestandteiledes Bebauungsplanes

Der Bebauungsplanbesteht aus:

a) Plan 1.1 ZeichnerischerTeil, der dienotwendigen
Festsetzungennach den §§ 30 und 9 BBauG

enthält, Maßstab 1:500

b) Bebauungsvorschriften

Beigefügt sind:

Übersichtsplan,Maßstab1:25.000

Übersichtsplan,Maßstab 1: 5.000

Gestaltungsplan,Maßstab 1: 500

f) Begründung

c) Plan 0.1

d) Plan 0.2

e) Plan 1.2
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§ 3 Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne von § 74 LBO handelt, wer den auf

grund von § 73 LBO ergangenenBestandteilendieser Satzung

zuwiderhandelt.

§ 4 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt mit der Bekanntmachungder Genehmigung

nach § 12 BBauG in Kraft.

7898 Lauchringen,den 1 2.DeZ. 1985 Für Aen .Gemeinderat:

^oH"7
Bä Schmidt , Bürgermeister)



GemeindeLauchringen

Landkreis Waldshut

BEGRÜNDUNG

Gemäß § 11 in Verbindung mit
§ 6 Abs. 4 des Bundesbaugesetzes
gilt der Bebauungsplan als genehmigt

16. April 1986

zum Bebauungsplan "Auf dem Ibrunnenbuck

Ziel und Zweck desBebauungsplanes .Ä. JfJot
Ziel des Bebaungsplanesist es, auf demTeilgrundstück
Lgb. Nr. 480 im Gewann "Auf dem Ibrunnenbuck" die
Möglichkeit zum Neubau von ca. 8 weiteren Einfamilien
wohnhäusernzu schaffen.

Auf diesem Teilgrundstück wurden im südöstlichenund
nordwestlichenBereich bereits einige Wohnhäusererrichtet.
InsbesondereMitarbeiter des benachbartenTextilwerkes
haben der Gemeinde gegenüberihr Interessebekundet,sich
hier mit einem Wohnhaus anzusiedeln.

StädtebaulicheKonzeption

Das Planungsgebietliegt im westlichen Randesdes im Zu
sammenhangbebautenKernortes in unmittelbarer Nähe des
Textilwerkes. Die angrenzendeBebauungentspricht der vor
gesehenenNutzung als "Allgemeines Wohngebiet (WA)".
Durch einen Grünzug entlang einer Böschung ist das Gebiet
durch die "Wutach" begrenzt. Das Grundstückselbst weisst
leichte Bodenerhebungenaus, an denen sich dieHöhenlage
der einzelnen Gebäudeorientieren sollten.

3. Grundlage der Planung

Die Planungsgrundlagegeht von folgenden Überlegungenaus:

3.1 Im Planungsgebietsollen als Abrundung der bereits vorhandenen
Wohngebäude8 weitere Wohnhäuserentstehen.Auf Grund der
vorhandenenNachbarschaftsoll die besondereArt der baulichen
Nutzung als allgemeinesWohngebiet (WA) festgesetztwerden.

3.2 Verkehrssituation

Die Haupterschließungerfolgt über die ausgebauteKadel -
burger Straße,die bereits im nord - östlichen Bereich des
Grundstücks 486/3 eine Einmündungvorweist.
In einem besonderenVerfahren wird sichergestellt,daß diese
Zugangswegeder öffentlichen Nutzung zugeführt werden, so daß
künftig sämtliche Zufahrtswegezu den einzelnen Grundstücken
über öffentliche Wege erschlossensind.



Auf Grund der geringen Dichte der Bebauungkönnen diese
Zufahrtswegeals reine Wohnstraßenohne Gewege, jedoch m
beidseitigem Schrammbortvon ca. 0,50 m ausgebautwerden.
Im Bereich der vorgesehenenTrassenführungist das Gelände
weitgehensteben, so daß für die Anlegung der Straße keiner
lei Schwierigkeitenbestehen.

3.3 Gestaltungund Grünordnung

Im Bereich der vorhandenenBebauungbesteht bereits ein üppiger
Bewuchs. Sofern nach der Parzellierungder Grundstückediese
nicht bereits hochstämmigeBäume aufweisen,soüte auf jedem
Grundstück mindestens1 hochstämmigerBaum gepflanzt werden.

3.4 Kenndatender Planung

Flächennutzung

Nr. Flächenbezeichnung ha

Nettowohnbauland

Öffentl. Verkehrsfläche
mit Begleitgrün

0.800 81,6

0,180 18,4

Bruttobauland 0.980 100,0

Wohnungen und Personen

Wohnform

freistehendes

Ein-/Zweifam.H

Geschoß

zahl

I +

(DG (50 %) )

(DG)

Wohnungen
WE

12

Bauplätze: 8 Stück

Garagen und Stellplätze: 16 Garageno. Stellplätze

1,3 Garagen / Stellplätze / Wohneinheit

Beleg-
Ziffer

(P/WE)

3,00
2,00

2,5

Personen

(P)

22

8

30
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Begründungdes Bebauungsplanes

Die GemeindeLauchringen läßt derzeitig den Flächennutzungsplan
neu aufstellen. Der vorliegende Bebauungsplan"Auf dem Ibrunnen
buck" wird bei dieser Planung berücksichtigt.

Nach dem ein Teil des vorgesehenenGrundstückesLgb. Nr. 480
bereits bebaut ist, ist es aus städtebaulicherSicht sinnvoll, eine
Arondierung dieses Gebietesdurchzuführen.
Nach Durchführung des Bebauungsplaneshaben die Mitarbeiter
des benachbartenTextilwerkes die Möglichkeit ein Wohngebäude
nahe ihrer Arbeitsstättezu errichten.

Innerhalb der vorhandenenBebauung befindet sich ein Mischgebiet
(Ml) das mit einer Lagerhalle bebaut ist. Diese Bebauung grenzt
das neue Baugebiet räumlich von dem reinen Gewerbegebietab.
Durch die vorhandeneTeilerschließungkönnen die Grundstücke
sehr wirtschaftlich erschlossenwerden.

Die geplante Autobahn führt in westl. Richtung an demgeplanten
Bebauungsgebietvorbei. Nach dem Stand der Planungenist mit
Lärmbelästigungen(Straßenverkehr)nur begrenzt zu rechnen.
Lärmschutzmaßnahmendurch das Autobahnamtsind nicht vorge
sehen.

Die Bedarfsflächebei einer Trafo - Station des Badenwerkesist
im zeichnereischenTeil ausgewiesen.(Außerhalb des Bebauungs
planes).

TechnischeVer- und Entsorgung

Abwasserbeseitigung

Der Anschluß dieses neuen Bebauungsgebietesist an die vor-
handenenKanalleitungenim Bereich der Kadelburgerstrassevor
zunehmen,dieser Kanal führt zur Sammelkläranlage.

Wasserversorgung

Die Wasserversorgungist durch die Erweiterung der bereits
vorhandenenLeitungen sichergestellt.

Stromversorgung

Die Stromversorgungwie die unter Punkt 5.2 beschriebenen
durch Erweiterung von vorhandenenLeitungen, durchgeführt.

Müllabfuhr

Das geplante Neubaugebietwird an die zentrale Müllabfuhr
angeschlossen.

Maßnahmenzur Verwirklichung

Der vorliegende Entwurf wurde im Bauausschußund Gemeinde
rat beraten.Eine Bürgeranhörungnach § 2 a Bundesbaugesetz
wurde nicht durchgeführt. (Abs. 4.2)



Der Grund und Boden ist in Privatbesitz.Sollte zur Realisierung
der Planung eine gesetzlicheUmlegung notwendig sein, so bildet
der Bebauungsplandafür die rechtliche Grundlage.

Die überschlägigermittelten Kosten für die Herstellung
öffentlicher Verkehrs- und Grünflächen, derAnlagen zur
Abwasserbeseitigungund zum Ausbau des Ortsnetzesfür
Strom und Wasser betragen:

Grunderwerbfür den Straßenbau

Kanalisation

Wasserversorgung

Stromversorgung(Badenwerk)

DM

DM

DM

DM

Straßenbau,Grünanlageund Begleitgrün
Straßenbeleuchtung DM

Gesamtkosten DM

103.000,00

29.000,00

221.000,00

353.000.00

Die Finanzierungdieser Maßnahme ist durchAnliegerbeiträgeund
Einstellungen im Haushaltsplansichergestellt.

Lauchringen, den 1 2. DeZ, 1985

Bürgermeister)


